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Mit Kurfürstlich. Hessischem gnädigste» Privilegio.

Montag den März.

Verordnung.
Don Gottes Gnaden Wir VO i I f&gt; c Í m der Erste, des heiligen Römischen Reichs Kur»

fürst, Landgraf zu Hessen, Fürst zu Hersfeld, Hanau und Fritzlar, Graf zu Catzen-

einbogen, Dhtz, Ziegenhain, Nidda und Schaumburg rc. rc.

kLügen hierdurch zu wissen: Nachdem in den über den Gebrauch des Stempelpapiers vorhin
O ergangenen Verordnungen vorgeschrieben ist, daß das Stempelpapier als forma substan-
tialis oder wesentlicher Bestandtheil der gerichtlichen Instrumente angesehen werden soll, und
daher in vorgekommenen Rechtsstreitigkciten der Zweifel entstanden ist, ob ein gerichtliches
Instrument wegen Mangels des hierzu erforderlich gewesenen Stempelpapiers für nichtig zu
halten sey? So finden Wir Uns auf den hierüber geschehenen Vortrag gnädigst bewogen. Hier
durch zu verordnen, daß die Strafe der Nullität in dergleichen Fällen nicht statt finden, son
dern das ermangelnde Stempelpapier nur annoch beygefügt, jeder Eontravenient oder In
teressent aber wegen unterlassenen Gebrauchs desselben mit einer verhältnißmäßigen Geldstrafe
belegt werden soll, welche bey Testamenten und Codicillen von zehn bis zu zweyhundert Rtbkr.
dergestalt festgesetzt wird, daß Wir Uns deren Bestimmung jedesmal auf die hierüber von Unsern
Regierungen zu erstattende Berichte selbst vorbehalten. Wornach also Jedermann, den es

 angehet, sich untrrthänigst zu achten hat.
Urkundlich Unserer lstchsteigenhändigen Namens-Unterschrift und beygefügten geheimen

Siegels. Cassel den igten Jan. i8oó.

Wilhelm Kurfürst. (L. 8.) vt. F. s. wahr
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